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Beilage Kapitel 35 
 
Ausschließliche Indikationen für die Zulässigkeit der Verrechenbarkeit der kurativen 
Mammographie: 
 
Asymptomatische Frauen 

1. familiär erhöhte Disposition 
2. Zustand nach Mantelfeldbestrahlung vor dem 30. Lj 
3. Ersteinstellung mit Hormonersatztherapie 

 
Symptomatische Frauen: 

4. BIRADS III bei letzter diagnostischer Mammauntersuchung 
5. Tastbarer Knoten, unklarer Tastbefund bzw. positiver Sonographiebefund (jedes Al-

ter) 
6. Mastodynie einseitig 
7. Histologisch definierte Risikoläsionen 
8. Sekretion aus Mamille 
9. Z.n. Mamma-Ca.OP (invasiv und nicht-invasiv; auch bei Zustand nach Aufbauplastik 

oder Ablatio) 
10. Entzündliche Veränderungen Mastitis/Abszess 
11. Neu aufgetretene Veränderungen an der Mamille und/oder Haut 
12. Sonstige medizinische Indikation, nämlich [Angabe der konkreten Indikation] 

 
Erläuterungen/Anmerkungen zu den einzelnen Indikationen sind Bestandteil der Anlage 5.  
 
Zukünftige zwischen ÖÄK und Dachverband vereinbarte Änderungen der Indikationenliste 
werden auf  www.aerztekammer.at veröffentlicht und treten mit dem Datum der Veröffentli-
chung in Kraft, es sei denn, es wurde ein anderer Zeitpunkt des Inkrafttretens vereinbart. 
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